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Neuer Mindestlohn im Dachdecker-Handwerk 
 
Köln, 16. August 2019 
 
Die tariflichen Mindestlöhne im Dachde-
ckerhandwerk steigen ab 2020 an. Verhan-
delt wurde der Branchenmindestlohn vom 
Zentralverband des Deutschen Dachdecker-
handwerks (ZVDH) mit seinem Sozialpart-
ner, der Industriegewerkschaft Bauen-Ag-
rar-Umwelt (IG BAU). Das Ergebnis wurde 
nun fristgerecht von beiden Parteien ange-
nommen.   
 
Das Verhandlungsergebnis im Überblick: 
Gelernte Arbeitnehmer*innen und 
Gesell*innen (Mindestlohn 2) 
Mindestlohn ab 1. Januar 2020: 13,60 Euro 
Mindestlohn ab 1. Januar 2021: 14,10 Euro 
 
Ungelernte Arbeitnehmer*innen  
(Mindestlohn 1) 
Mindestlohn ab 1. Januar 2020: 12,40 Euro 
Mindestlohn ab 1. Januar 2021: 12,60 Euro 
 
Der Tarifvertrag endet am 31. Dezember 
2021. Die Sozialpartner werden nun ge-
meinsam den Antrag auf Erlass einer 
Rechtsverordnung beim Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales stellen. Damit 
wird der Mindestlohn – wie bisher schon – 
allgemeinverbindlich und gilt für alle Dach-
deckerunternehmen (in- und ausländische), 
die in Deutschland tätig sind.  
 
Weitere Ausnahmen 
Zusätzlich zu den bisherigen Ausnahmen 
vom Mindestlohn (Schüler, Schulabgänger 
und Reinigungspersonal) fallen künftig Per-
sonen, die nachweislich aufgrund einer 

Schul-, Ausbildungs- oder Studienverord-
nung ein Praktikum absolvieren, nicht in 
den tariflichen Geltungsbereich. Außerdem 
wurde ein Passus im Tarifvertrag neu formu-
liert. Hieß es in der alten Fassung: „Gewerb-
liche Arbeitnehmer, die ausschließlich am 
Betriebssitz als Lagerist beschäftigt wer-
den“, fällt in der neuen Fassung die Ein-
schränkung „als Lagerist“ weg. Dadurch sind 
künftig auch Hausmeister- und Sortiertätig-
keiten in der Entsorgung, die häufig von 
Rentnern oder Teilzeitkräften durchgeführt 
werden, vom tariflichen Mindestlohn aus-
genommen. Hier gilt dann der gesetzliche 
Mindestlohn von derzeit 9,19 Euro pro 
Stunde. Der tarifliche Mindestlohn gilt aber 
weiterhin für solche Beschäftigten, die am 
Betriebssitz im Bereich der handwerklichen 
Vorfertigung tätig sind. 
 
Kommentar ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk 
„Uns ist durchaus bewusst, dass wir mit ei-
nem Mindestlohn von über 14 Euro ab 2021 
deutlich oberhalb des gesetzlichen Mini-
mums liegen. Auf der anderen Seite steht 
das Dachdeckerhandwerk in Konkurrenz um 
Fachkräfte und Auszubildende. Und hier 
müssen wir auch finanzielle Anreize setzen, 
sonst laufen unsere umfangreichen Bemü-
hungen um Nachwuchs ins Leere. Wir wis-
sen alle, dass Dachdecker-Arbeiten an-
spruchsvoll sind, wir neue Herausforderun-
gen meistern müssen und auch von unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwar-
ten wir qualitativ hochwertige Leistung.“  
 


